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Bericht und Beschlussempfehlung 

des Innen- und Rechtsausschusses 

Entwurf eines Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuer-
wehren  

Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 20/706 

Mit Plenarbeschluss vom 24. Februar 2023 (Plenarprotokoll 20/21) hat der Landtag 
den Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an den 
Innen- und Rechtsausschuss überwiesen. 

Der Innen- und Rechtsausschuss hat zu der Vorlage schriftliche Stellungnahmen der 
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Landesverbände sowie des Landesfeuerwehr-
verbands eingeholt.  

In seiner Sitzung am 3. Mai 2023 schloss der Innen- und Rechtsausschuss die Bera-
tung des Entwurfs ab. Ein Änderungsantrag der regierungstragenden Fraktionen (Um-
druck 20/1371) sowie ein mündlich vorgetragener Änderungsantrag wurde einstimmig 
angenommen. Einstimmig empfiehlt der Ausschuss somit dem Landtag, den Gesetz-
entwurf in der aus der rechten Spalte der nachfolgenden Gegenüberstellung ersichtli-
chen Fassung anzunehmen. Änderungen gegenüber dem Ursprungsgesetzentwurf 
sind durch Fettung kenntlich gemacht. 

Jan Kürschner 
Vorsitzender 

https://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl20/drucks/00700/drucksache-20-00706.pdf
https://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl20/umdrucke/01300/umdruck-20-01371.pdf
https://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl20/umdrucke/01300/umdruck-20-01371.pdf
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Gesetz  
über den Brandschutz und  

die Hilfeleistung der Feuerwehren 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Ausschussvorschlag: 

Artikel 1 
Änderung des  

Brandschutzgesetzes 

Artikel 1 
Änderung des  

Brandschutzgesetzes 

Das Schleswig-Holsteinische Gesetz über den 
Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feu-
erwehren (Brandschutzgesetz – BrSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
10. Februar 1996 (GVOBl. Schl.-H. S. 200), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 13. April 2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 519), 
wird wie folgt geändert: 

Das Schleswig-Holsteinische Gesetz über den 
Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feu-
erwehren (Brandschutzgesetz – BrSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
10. Februar 1996 (GVOBl. Schl.-H. S. 200), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 13. April 2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 519), 
wird wie folgt geändert: 

1. § 13 wird wie folgt geändert 1. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 6 wird nach Satz 1 folgender 
Satz 2 angefügt: 

In Absatz 6 wird nach Satz 1 folgender 
Satz 2 angefügt: 

„Der Landesfeuerwehrverband ist aner-
kannter Ausbildungsträger für die Aus-
bildung der Mitglieder der Jugendabtei-
lungen.“ 

„Der Landesfeuerwehrverband ist aner-
kannter Ausbildungsträger für die Ausbil-
dung der Mitglieder der Kinder- und Ju-
gendabteilungen.“ 

 2. § 37 wird wie folgt geändert:  

a)  In Absatz 1 werden folgende Sätze 2 
und 3 eingefügt: 

 „Der Landesfeuerwehrverband darf 
die für die Durchführung seiner Auf-
gaben nach § 13 Absatz 6 notwendi-
gen personenbezogenen Daten von 
den Mitgliedern der Feuerwehren 
und den Lehrgangsteilnehmerinnen 
und Lehrgangsteilnehmern im je-
weils erforderlichen Umfang verar-
beiten. Es gilt das Landesdaten-
schutzgesetz.“ 
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Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Ausschussvorschlag: 

b) Der bisherige Satz 2 wird zu Satz 4. 

Artikel 2  
Inkrafttreten 

Artikel 2  
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.  unverändert 

 


